[bookmark: _Hlk198726223][bookmark: _Hlk198728388]Abgabe als Beiblatt zum
Bitte auswählen.
für das Förderjahr:
Bitte wählen Sie das Förderjahr aus.



Als verpflichtende Beilage im Rahmen des Förderantrages UND der Förderabrechnung über die jeweilige Onlineplattform



Name/Bezeichnung des*der Fördernehmer*in:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Fördergegenstand (Titel des Vorhabens): 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Bei mehreren Förderungen seitens der Stadt Wien Bildung und Jugend sind die folgenden Fragen nur einmalig im Rahmen der Antragstellung und einmalig im Rahmen der Abrechnung der höchsten Förderung zu beantworten. 
Im Rahmen der Förderabrechnung sind einige zusätzliche Felder zu befüllen. Diese sind grau hinterlegt und müssen beim Einreichen des Sachvorhabens noch nicht ausgefüllt werden.



Wurde der gewährte Förderbetrag zur Gänze widmungsmäßig verbraucht?
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_| ja
[bookmark: Kontrollkästchen4]|_| nein, Höhe des nicht verbrauchten Betrags (inkl. Begründung):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



INTERPRETATION DER STATISTISCHEN DATEN
[bookmark: _Hlk106983363]Hier ist das verpflichtende Excel-Dokument der Stadt Wien - Bildung und Jugend zu verwenden. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA+ FAIR PLAY TEAM): Eigene Arbeitsmappe in der Angebotsaufschlüsselung, welche im Zuge des Förderansuchens übermittelt wurde.
[bookmark: _Hlk106983432]
Ergänzende Informationen zu den erhobenen statistischen Daten können in dem nachfolgenden Textabschnitt angeführt werden: (max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Arbeitsentwurf


[image: SW_MA13-neu-orbit1_pos_cmyk]		Seite 1/7
---- Bitte geben Sie den Text unterhalb ein ----
Verkehrsverbindung: Linie U2 oder Straßenbahnlinie 2, Station Rathaus
   


--------------- Ende der Texteingabe --------------





ANGABEN ZUM GLEICHBEHANDLUNGSASPEKT IM RAHMEN DES GENDER BUDGETINGS DER STADT WIEN
Hinweis: Die Beantwortung der Fragen ist nur bei Förderungen über EUR 50.000 (unter dieser Grenze auf freiwilliger Basis) zu beantworten. Sofern keine genauen Daten bekannt sind bzw. erhoben werden können, ist eine Schätzung vorzunehmen (z.B. Zusammensetzung des Publikums). Sofern auch keine Schätzung vorgenommen werden kann (z.B. bei Publikationen), ist dies bei der Beantwortung der Fragen bekannt zu geben.

Wie ist die Aufteilung des Geschlechterverhältnisses im Leitungsorgan (z.B. Vorstand des Vereins, Geschäftsführungen, Stellvertretungen, Projektleitungen, Teamleitungen)?

	Anzahl der Personen im Vorstand

	
	Sachvorhaben
	Sachbericht

	weiblich
	[bookmark: Text2]     
	     

	männlich
	     
	     

	divers
	     
	     

	k.A.
	     
	     



	Anzahl der Personen in Leitungsfunktion (z.B. Geschäftsführung, Stellvertretung, Projektleitung, Teamleitung)

	
	Sachvorhaben
	Sachbericht

	weiblich
	     
	     

	männlich
	     
	     

	divers
	     
	     

	k.A.
	     
	     



Hat die geförderte Maßnahme Auswirkungen auf die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern?
|_| ja
|_| nein

Hatte die geförderte Maßnahme Auswirkungen auf die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern?
|_| ja
|_| nein

Wie wirkt sich das geplante Vorhaben auf die Gleichstellung der Geschlechter aus?
|_| Lebensweltrelevante Verhaltensveränderungen und erweiterte Handlungsspielräume
|_| Selbstwirksamkeit und Stärkung des Selbstwertgefühls
|_| Entwicklung eines individuellen Gender-Rollenverständnisses und Akzeptanz diverser
     Gender-Lebensweisen
|_| Andere:       

Wie wirkte sich das umgesetzte Vorhaben auf die Gleichstellung der Geschlechter aus?
|_| Lebensweltrelevante Verhaltensveränderungen und erweiterte Handlungsspielräume
|_| Selbstwirksamkeit und Stärkung des Selbstwertgefühls
|_| Entwicklung eines individuellen Gender-Rollenverständnisses und Akzeptanz diverser
     Gender-Lebensweisen
[bookmark: _GoBack]|_| Andere:      

Können die gestellten Angebote in gleicher Weise von allen Geschlechtern genützt werden?
|_| ja
|_| falls nein: Welche Maßnahmen werden gesetzt, um eine geschlechtsunabhängige 
     Nutzbarkeit zu erreichen?
|_| Geschlechterspezifische und -sensible Angebote für Mädchen* in definierten Settings
|_| Geschlechterspezifische und -sensible Angebote für Burschen* in definierten Settings
|_| andere genderspezifische Projekte

Konnten die gestellten Angebote in gleicher Weise von allen Geschlechtern genützt werden?
|_| ja
|_| falls nein: Welche konkreten Maßnahmen wurden gesetzt, um eine geschlechtsunab-
     hängige Nutzbarkeit zu erreichen?
|_| Geschlechterspezifische und -sensible Angebote für Mädchen* in definierten Settings
|_| Geschlechterspezifische und -sensible Angebote für Burschen* in definierten Settings
|_| andere genderspezifische Projekte



ANGABEN ZUR EINHALTUNG VON COMPLIANCE-REGELUNGEN IM SINNE DES VERHALTENSKODEX FÜR FÖRDERWERBER*INNEN UND FÖRDERNEHMER*INNEN DER STADT WIEN

Hinweis: Nur bei Gesamtförderungen über EUR 50.000

Ist sichergestellt, dass die*der Fördernehmer*in der Fördergeberin während des aufrechten Förderverhältnisses unverzüglich Meldung erstattet, wenn sie*er oder ein vertretungsbefugtes Organ wegen Förderungsmissbrauch gemäß § 153b StGB oder wegen eines Korruptionsdeliktes gemäß den §§ 302 bis 309 StGB rechtskräftig verurteilt wurde?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ist sichergestellt, dass den Mitarbeiter*innen des*der Fördernehmer*in die Korruptionstatbestände des Strafgesetzbuches bekannt sind und die Korruptionstatbestände sowie die Strafbarkeit zumindest einmal jährlich in Erinnerung gerufen werden?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ist sichergestellt, dass Mitarbeiter*innen der Fördernehmerin bzw des Fördernehmers über das Verbot der Diskriminierung (§ 2 Wiener Antidiskriminierungsgesetz) und Benachteiligung (§ 4 Abs. 3 Wiener Antidiskriminierungsgesetz) informiert sind und in regelmäßigen Abständen daran erinnert werden?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ist das Vier-Augen-Prinzip bei Auszahlungen/Überweisungen, Beschaffungen und Leistungsvergaben sowie bei der Abrechnung (Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung) sichergestellt?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ist festgelegt, in welcher Form die für die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung erforderlichen Unterlagen (Aufzeichnungen, Buchungsjournale, Belege, etc.) dokumentiert und dauerhaft lesbar aufbewahrt werden müssen (für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren ab dem Ende jenes Kalenderjahres, in welchem die letzte Auszahlung der Förderung erfolgt ist)?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gibt es Regelungen für Beschaffungen und Leistungsvergaben?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


Falls ja: Sind in den Regelungen für Beschaffungen und Leistungsvergaben der Modus der Einholung der Vergleichsangebote, der inhaltlichen Prüfung der eingeholten Vergleichsangebote sowie deren entsprechende Dokumentation festgelegt?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gibt es Regelungen für Insichgeschäfte?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


Falls ja: Ist bei Insichgeschäften festgelegt, in welcher Form und unter Berücksichtigung welcher Parameter die Angemessenheit der vereinbarten Leistungsentgelte (Drittvergleich) geprüft und in welcher Form die erforderlichen Zustimmungsakte eingeholt sowie dokumentiert werden?

|_| ja, und zwar auf folgende Weise: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
|_| nein, weil Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
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